




Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

zu Ihrer Information finden Sie im Anhang eine Kopie der gerade erteilten 
Niederlassungsgenehmigung, die Ihnen unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Sie der 
Verantwortliche für das Unternehmen sind, übermittelt wird. 

Ich weise Sie hiermit auf Ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten hin, die sich daraus 
ergeben und die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

- Falls Sie das Unternehmen leiten, müssen Sie zwingend persönlich auf effektive 
Weise sicherstellen, dass das tägliche Management den Vorgaben des Artikels 4 und 
5 des Gesetzes vom 2. September 2011 entspricht. Gemäß Artikel 6 desselben 
Gesetzes, dürfen Sie in keinem Fall eine Person mit der Wahrnehmung Ihrer 
Genehmigung beauftragen. 
Demzufolge müssen Sie alle täglichen Aktivitäten (Maßnahmen) Ihres Unternehmens 
von Ihnen unter- oder gegengezeichnet werden, so dass die Lage des Unternehmens 
und alle wesentlichen Entscheidungen der Führungsebene von Ihnen 
notwendigerweise wahrgenommen wird. 

- Sie sind insgesamt verantwortlich, falls eventuelle Fehlleistungen ganz oder teilweise 
zu einer gerichtlich angeordneten Liquidation führen oder wenn das Unternehmen 
Insolvenz anmelden muss: schlechtes Management, Mißachten der beruflichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen, Mißachten der der Steuer- und Sozialabgaben, 
fehlende oder mangelnde Buchhaltung, Fehler bei der Veröffentlichung der Bilanz. 

- Falls Sie von der Geschäftsführung zurücktreten, abberufen oder ersetzt werden, 
müssen Sie darüber unverzüglich das „Ministère des Classes moyennes“ (Anmerkung: 
existiert wohl so nicht mehr) informieren 

 

Gez. für den Wirtschaftsminister  



Regierung des Großherzogtums Luxemburg 

Ministerium für Wirtschaft 

 

Niederlassungsgenehmigung 

N° 001140196/0 

 

gemäß der Vorgaben des Niederlassungsrechts vom 2. September 2011 sowie der 
großherzoglichen Ausführungsbestimmungen, 

B.J.S.A R.L. 

Hauptsitz: L-5445 Schengen, Waistross 97 

Gesellschaft: luxemburgisch 

Ist befugt, innerhalb des Großherzogtums Luxemburg  

Folgende kommerzielle Aktivität auszuüben: 
 
kommerzielle Aktivitäten und Dienstleistungen. 

 

Die vorliegende Genehmigung ist nur gültig, falls das Unternehmen tatsächlich von 
Budau Paul geführt wird. 

 

Die vorliegende Genehmigung ist personenbezogen und kann jederzeit widerrufen 
werden. Sie ersetzt nicht Genehmigungen die anderen Behörden vorzulegen sind. 

Die Nummer der ministeriellen Genehmigung muss auf allen Briefen, E-Mails, 
Internetseiten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Auslagen sowie auf den 
Schildern, die auf allen Baustellen aufzustellen sind, angegeben sein. 

 

Luxemburg, den 25. August 2017 

Für den Wirtschaftsminister 


